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Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem 
Bremischen Hafensicherheitsgesetz beantragen

Für bestimmte sicherheitsrelevante Tätigkeiten in den Bremischen Häfen brauchen Sie 
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Bei erfolgreichem Abschluss der Überprüfung wird 
Ihnen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt.

Basisinformationen

Die Hafensicherheitsbehörde ist die zuständige Behörde für die Gefahrenabwehr im 
Hafen. Die Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Sinne des § 16 Bremisches 
Hafensicherheitsgesetz werden vom Referat 31 in ihrem Auftrag durchgeführt.

Wenn Sie einen Antrag auf Zuverlässigkeitsüberprüfung stellen, wird die Überprüfung 
durchgeführt. Falls die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen wird und keine Zweifel an 
der Zuverlässigkeit verbleiben, bekommen Sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Mit dieser Bescheinigung dürfen Sie die sicherheitsrelevante Tätigkeit in den Bremischen 
Häfen ausüben.

Voraussetzungen

Es muss ein berechtigtes Interesse an der Überprüfung gemäß §16 Bremisches 
Hafensicherheitsgesetz bestehen und das Referat 31 muss zuständige Behörde sein. 
Dieses trifft zu, sofern Sie einer der folgenden Personenkreise angehören und eine 
sicherheitsrelevante Tätigkeit in den Bremischen Hafenanlagen ausüben: 

Personen, die als Beauftragte für die Gefahrenabwehr eingesetzt werden sollen
Personen, die damit betraut sind, einen Plan zur Gefahrenabwehr auszuarbeiten 
oder fortzuschreiben
weitere Personen, die auf Grund ihrer Tätigkeit Zugang zu der Risikobewertung 
und dem Gefahrenabwehrplan haben oder in besonderen Sicherheitsbereichen 
eingesetzt sind, soweit die zuständige Behörde dies im Einzelfall für erforderlich 
hält
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Ablauf

Bitte nutzen Sie das entsprechende Antragsformular.

Auf der Internetseite der zuständigen Stelle erhalten Sie weitergehende Informationen 
zum Verfahren. 

Benötigte Unterlagen
Criminal Report  

Beglaubigter und übersetzter Strafregisterauszug aus dem jeweiligen Strafregister 
des Staates, bei dem ein Auslandsaufenthalt von mehr als 6 ununterbrochenen 
Monaten vorlag. Weitere Hinweise und Ausnahmen entnehmen Sie dem 
Antragsformular, Anlage Z.

Personalausweis oder Reisepass

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation -Referat 31

Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
zup@haefen.bremen.de

Ansprechperson

Herr Habbo Cramer

E-Mail 

Formulare

Antrag auf Zuverlässigkeitsüberprüfung (pdf, 190.9 KB) 

Gebühren / Kosten

90,00 EUR

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-referat-31-198622
mailto:zup@haefen.bremen.de
mailto:zup@haefen.bremen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antrag%20auf%20Zuverl%C3%A4ssigkeits%C3%BCberpr%C3%BCfung.pdf
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist alle 5 Jahre zu wiederholen. Bitte stellen Sie hierzu 
rechtzeitig erneut einen Antrag.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Dauer der Überprüfung ist von vielen Faktoren abhängig und kann nicht pauschal 
angegeben werden. Rechnen Sie bitte in jedem Fall mit einem Zeitraum von bis zu 2 
Monaten im Regelfall.

Rechtsgrundlagen
Bremisches Hafensicherheitsgesetz

Weitere Informationen
Internetseite der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation - 
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Aktualisiert am 17.11.2025

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-hafensicherheitsgesetz-bremhasig-vom-30-april-2007-172509?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.haefen.bremen.de/unbedenklichkeitsbescheinigung-60270
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